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Pestizideinsatz auf Folienflächen 

In vielen Baumschulen werden Pflanzen auf Folienflächen kultiviert 
und/oder gelagert. Diese Flächen befinden sich häufig in unmittelbarer 
Nähe zu bewohnten Grundstücken. 

Vorbemerkung 

1. Pflanzenschutzmittel dürfen in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach den Vorschriften des Pflanzenschutzgesetzes vom 
15. September 1986 (BGBl. I S. 1505) in den Verkehr gebracht 
oder eingeführt werden, wenn sie von der Biologischen Bun-
desanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) amtlich geprüft 
und zugelassen sind. Die Entscheidung über die Zulassung 
erfolgt im Einvernehmen mit dem Bundesinstitut für ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin und 
dem Umweltbundesamt. Eine Zulassung für einzelne Kulturen 
oder Anwendungsgebiete ist im Pflanzenschutzgesetz nicht 

vorgesehen. Anwendungsverbote oder -beschränkungen 
können im Rahmen der Zulassung nach § 15 Abs. 3 des Pflan-
zenschutzgesetzes von der BBA als bußgeldbewehrte Anwen-
dungsbestimmungen festgesetzt und in die Gebrauchsanlei-
tung aufgenommen oder in der Pflanzenschutz-Anwendungs-
verordnung geregelt werden. 

2. Mit Folien abgedeckte Flächen werden für die Produktion von 
Pflanzen in Containern (Plastiktöpfe) genutzt. Container-
kulturen in Baumschulen zur Anzucht von Gehölzen werden 
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seit Jahren verstärkt genutzt, weil sie zahlreiche Vorteile hin-
sichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsbelastung, Rationalisie-
rung bieten und vor allem ein umweltfreundliches Produk-
tionsverfahren darstellen. Bei der Containerkultur werden 
Flächen mit Folie abgedeckt. Damit entfällt während der 
Abdeckung die ansonsten notwendige Bekämpfung von 
Unkräutern auf diesen Flächen. Eine Auswaschung von 
Pflanzenschutzmitteln, mit denen die Containerkulturen er-
forderlichenfalls behandelt werden, in den Boden findet nicht 
statt. Da es sich bei der Containerkultur um ein halbge-
schlossenes System handelt, in dem überschüssiges Wasser in 
Auffangteiche geleitet wird, trägt dieses Kulturverfahren auch 
zur Wassereinsparung bei, indem das aufgefangene Wasser 
wiederverwendet wird. 

1. Welche Pestizide hat die Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft (BBA) ausdrücklich für die Verwendung auf Folien-
flächen zugelassen, oder ist der Einsatz von Pestiziden grundsätz-
lich auch auf Folienflächen erlaubt? 

Die BBA hat keine Pflanzenschutzmittel zugelassen, bei denen 
das Anwendungsgebiet „Verwendung auf Folienflächen" vor-
gesehen ist. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an 
Pflanzen, die auf Folienflächen stehen, ist nicht verboten. 

Wird bei der Prüfung und Zulassung von Pestiziden durch die BBA 
der Einsatz von Pestiziden auf Folienflächen grundsätzlich mit in die 
Zulassungsvoraussetzungsuntersuchungen aufgenommen? 

Das Verhalten in der Luft ist nach der Pflanzenschutzmittelver-
ordnung Prüfungsvoraussetzung für die Zulassung von Pflan-
zenschutzmitteln, unabhängig, ob die zu schützenden Pflanzen 
auf normalem Boden, auf Folienflächen oder auf sonstigem 

Untergrund stehen. 

2. Liegen der Bundesregierung mit Blick auf die von der BBA für die 
Zulassung eines Pestizidwirkstoffes durchzuführenden Unter-
suchungen Erkenntnisse darüber vor, 

a) ob es durch die Verdunstung der Pestizidwirkstoffe zu einer er-
höhten Verflüchtigungsrate auf der durch Sonneneinstrahlung 
aufgeheizten Folienflächen kommen kann; 

b) ob Gesundheitsgefährdungen durch die Verdunstungen für die 
Anwohnerinnen und Anwohner auszuschließen sind; 

c) ob Gesundheitsgefährdungen für die Anwohnerinnen und An-
wohner durch die Ablagerung von Pestiziden, die erneute Lö-
sung der Pestizide durch Regenwasser, die anschließende Ver-
flüchtung und durch die nach wiederholter Ausbringung von 
Pestiziden auf Folienflächen häufig auf dem Kunststoff ver-
bleibenden Rückstände von 

aa) Pestizidwirkstoffen, 

bb) Abbauprodukten von Pestizidwirkstoffen und 

cc) Verbindungen von Pestizidwirkstoffen 

auszuschließen sind? 
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Zu 3 a)  

Erkenntnisse bezüglich einer erhöhten Verflüchtigungsrate von 
Pflanzenschutzmitteln von durch Sonneneinstrahlung aufge-
heizten Folienflächen liegen der Bundesregierung nicht vor. 

Zu 3 b) 

Pflanzenschutzmittel können bei der Anwendung - auch nach 
guter fachlicher Praxis - in die Luft gelangen. Die BBA hat in den 
zurückliegenden Jahren die Exposition nach Anwendung mit 

ausgewählten Wirkstoffen in Gewächshäusern, in einer Apfel-
plantage und auf dem Feld in Zuckerrüben ermittelt. Dabei hat 
sich insgesamt gezeigt, daß die Wirkstoffkonzentrationen in der 
Luft im Freiland nach der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
derart niedrig sind, daß eine Gesundheitsgefahr für Anwohner 
hinreichend ausgeschlossen werden kann. 

Zu 3 c) 

Die Bundesregierung sieht keine Gefahr für Anwohner durch 
Ablagerung und erneute Lösung von Pflanzenschutzmitteln. Wie 
in den Vorbemerkungen ausgeführt, wird überschüssiges Wasser 
in Auffangteiche geleitet. Eine erneute Verflüchtigung aus den 
Auffangteichen dürfte nur in geringem Umfang erfolgen. Er-
kenntnisse über verbleibende Rückstände auf den Folien, daraus 
sich ergebende Abbauprodukte oder Verbindungen mit anderen 
Wirkstoffen liegen der Bundesregierung nicht vor. In den zu 
Frage 3 b) erwähnten Untersuchungen der BBA hat sich gezeigt, 

daß in Gewächshausluft Abbauprodukte der verwendeten Pflan-
zenschutzmittel zu keinem Zeitpunkt nachweisbar waren. Die 
Reaktion von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen untereinander 
oder mit anderen Substanzen zu neuen Verbindungen in der Luft 
ist aufgrund des starken Verdünnungseffektes als wenig wahr

-

scheinlich anzusehen. 

4. Wird die in Frage 3 formulierte Problematik der möglichen Ge-
sundheitsgefährdung durch wiederholtes Ausbringen und somit er-
neuter Verdunstung von 

a) Pestizidwirkstoffen, 

b) Abbauprodukten von Pestizidwirkstoffen, 

c) Verbindungen von Pestizidwirkstoffen 

auf Folienflächen auch im Rahmen des Zulassungsverfahrens, von 
Pestizidwirkstoffen durch die BBA untersucht, und gibt es im Rah-
men des Zulassungsverfahrens Untersuchungsergebnisse, die eine 
Gesundheitsgefährdung der Menschen ausschließen? 

Eine spezielle Untersuchung möglicher Auswirkungen wieder-
holter Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln an Pflanzen, 
die auf Folien stehen, erfolgt im Rahmen des Zulassungsver-
fahrens nicht. Im übrigen wird auf die Antwort zu Frage 3 ver-
wiesen. 
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5. Sind nach Auffassung der Bundesregierung die zu entsorgenden 
Folienflächen als 

a) Hausmüll oder 

b) Sondermüll oder 

c) gewerblicher Abfall oder 

d) Sonstiges 

zu klassifizieren? 

Folien sind nach dem Abfallkatalog der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall unter dem Abfallschlüssel „57119 Verunreinigte 
Kunststoffolien" einzuordnen. Diese Abfallart ist nicht besonders 
überwachungsbedürftig, die Folien sind demnach als haus

-

müllähnlicher Gewerbeabfall zu entsorgen. Dies trifft in der Re-
gel für Folien aus dem Bereich der Landwirtschaft und des Gar-
tenbaus einschließlich der Baumschulen zu. Falls eine Folie in 
Einzelfällen sehr stark mit Pflanzenschutzmitteln verunreinigt ist, 
wäre sie nach der Abfallbestimmungsverordnung unter dem Ab-
fallschlüssel „53103 Altbestände und Reste von Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungsmitteln" einzuordnen. Diese Ab-
fallart ist besonders überwachungsbedürftig. Die Folien wären 

dann als Sondermüll bzw. Sonderabfall zu entsorgen und gemäß 
TA-Abfall einer dafür zugelassenen Verbrennungsanlage zuzu-
führen. 

6. Plant die Bundesregierung eine Regelung, die die A rt  und Weise der 
Entsorgung von pestizidbelasteten Folien vorschreibt? 

Nach Auffassung der Bundesregierung bedarf es keiner ge-
sonderten Regelung über die Art und Weise der Entsorgung für 
Folien, die mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln behaftet 
sind, da Vorschriften bereits bestehen (siehe Antwort zu Frage 5). 


